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Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) 
der MOSOLF Gruppe 

 

A Geltungsbereich, anwendbares Recht, Gerichtsstand, 
Vertragssprache 

1. Sofern zwischen den Parteien, die beide Unternehmer im 

Sinne des § 14 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind, nichts 

Abweichendes oder Ergänzendes schriftlich vereinbart wird, 

erfolgen alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Lie-

feranten der MOSOLF SE & Co. KG sowie der Lieferanten 

der mit der MOSOLF SE & Co. KG im Sinne der §§ 15 ff. Ak-

tiengesetz (AktG) verbundenen Unternehmen mit Sitz in 

Deutschland (nachfolgend insgesamt „MOSOLF“ genannt) 

ausschließlich auf Grund dieser Allgemeinen Einkaufsbedin-

gungen (nachfolgend „AEB“ genannt). Diese AEB gelten auch 

für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote 

an MOSOLF, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert ver-

einbart werden. Sie sind zudem wesentlicher Bestandteil aller 

Verträge, die MOSOLF mit seinen Lieferanten über die von 

ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt, so-

fern nicht etwas Abweichendes vereinbart wird. 

2. Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder Dritter finden 

keine Anwendung, auch wenn MOSOLF ihrer Geltung im Ein-

zelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn MOSOLF auf 

ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des 

Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche ver-

weist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 

Geschäftsbedingungen.  

3. Für die AEB sowie die gesamten Rechtsbeziehungen und 

geschlossenen Verträge zwischen MOSOLF und dem Liefe-

ranten gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrech-

tes (IPR) und unter Ausschluss des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf (CISG). 

4. Die Vertragssprache für die gesamte Geschäfts- und Rechts-

beziehung zwischen MOSOLF und dem Lieferanten ist 

Deutsch, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird. 

B Bestellungen und Aufträge, Unterbeauftragung 

1. Alle Angebote von MOSOLF sind freibleibend und unverbind-

lich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekenn-

zeichnet sind oder eine bestimmte Bindungsfrist enthalten. 

Soweit verbindliche Angebote von MOSOLF nicht ausdrück-

lich eine Bindungsfrist enthalten, ist MOSOLF an das Angebot 

eine Woche nach dem Datum des Angebots gebunden. Maß-

geblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der An-

nahmeerklärung des Lieferanten bei MOSOLF. MOSOLF ver-

zichtet nicht auf den Zugang einer Annahmeerklärung im Sin-

ne des § 151 BGB. 

2. MOSOLF ist berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die 

Art der Verpackung jederzeit durch Mitteilung in Schrift- oder 

Textform mit einer Frist von mindestens 5 Kalendertagen vor 

dem vereinbarten Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für 

Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im 

Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten 

ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, 

wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehen-

den Satz mindestens 10 Kalendertage beträgt.  

MOSOLF erstattet etwaige hierdurch bedingte Mehrkosten 

nur und insoweit, als diese nachgewiesen und angemessen 

sind. Haben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur 

Folge, die sich nicht im normalen Produktions- und Ge-

schäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren Anstrengun-

gen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich ver-

einbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird MO-

SOLF die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwarten-

den Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor 

dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von 3 Werk-

tagen nach Zugang der Mitteilung von MOSOLF gemäß die-

sem Abschnitt B. Ziffer 2. Absatz 1 schriftlich oder in Textform 

anzeigen. 

3. Der Lieferant ist zur Unterbeauftragung von seinen Liefer-

pflichten gegenüber MOSOLF nur mit ausdrücklicher Zustim-

mung von MOSOLF berechtigt. MOSOLF darf die Zustim-

mung nur aus wichtigem Grund verweigern, z. B. im Fall der 

Unterbeauftragung an einen Wettbewerber von MOSOLF. 

C Preise, Zahlungskonditionen, Rechnungsangaben, Auf-
rechnung- und Zurückbehaltung 

1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. 

2. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der 

Preis Lieferung und Transport an die im Vertrag genannte 

Versandanschrift einschließlich Verpackung und Versiche-

rung der Ware ein. 

3. Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die 

Verpackung und / oder die Versicherung nicht einschließt und 

die Vergütung für die – nur leihweise zur Verfügung gestellte 

– Verpackung und / oder die Versicherung nicht ausdrücklich 

bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis 

zu berechnen. Auf Verlangen von MOSOLF hat der Lieferant 



 
 

Seite 2 von 6 

die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

4. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlt MOSOLF ab 

Lieferung der Ware und Erhalt einer ordnungsgemäßen, ins-

besondere den steuerlichen Vorgaben genügenden Rech-

nung den Kaufpreis innerhalb von 14 Kalendertagen mit 3 % 

Skonto oder innerhalb von 30 Kalendertagen netto.  

5. In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und 

Rechnungen des Lieferanten sind die Bestellnummer, die Ar-

tikel-Nummer, die Liefermenge und die Lieferanschrift sowie 

die maßgebliche Bankverbindung anzugeben. Sollten eine 

oder mehrere dieser Angaben fehlen oder unvollständig sein, 

und sollte sich dadurch im Rahmen des normalen Geschäfts-

verkehrs die Bearbeitung durch MOSOLF verzögern, verlän-

gern sich die in diesem Abschnitt C. Ziffer 4 genannten Zah-

lungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung. Die vom Lie-

feranten mitgeteilten Angaben gemäß diesem Abschnitt C. 

Ziffer 5. Satz 1 gelten als zutreffend und verbindlich, solange 

und soweit der Lieferant nicht etwas anderes schriftlich oder 

in Textform gegenüber MOSOLF anzeigt. 

6. Bei Zahlungsverzug schuldet MOSOLF Verzugszinsen in 

Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ge-

mäß § 247 BGB.  

7. Gegen die Ansprüche von MOSOLF kann der Lieferant nur 

dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Lieferanten 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbe-

haltungsrecht kann der Lieferant nur geltend machen, soweit 

es auf Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruht 

und diese ebenfalls unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 

sind. 

D Qualität, Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang, Abtre-
tung 

1. Der Lieferant muss für seine Lieferungen den neuesten Stand 

der anerkannten Regeln der Technik, sämtliche Sicherheits-

vorschriften und sonstigen relevanten gesetzlichen oder be-

hördlichen Vorschriften und die vereinbarten technischen Da-

ten einhalten. Für Materialien (Stoffe, Zubereitungen) und 

Gegenstände (z.B. Güter, Teile, technisches Gerät, Leergut), 

von denen auf Grund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ih-

res Zustands Gefahren für Leben, Körper oder Gesundheit 

von Menschen, für die Umwelt oder für andere Sachen aus-

gehen können und die deshalb auf Grund von gesetzlichen 

Vorschriften eine Sonderbehandlung hinsichtlich Verpackung, 

Transport, Lagerung, Umgang und Entsorgung erfahren müs-

sen, wird der Lieferant an MOSOLF spätestens mit  Vertrags-

schluss ein vollständig ausgefülltes Sicherheitsdatenblatt ge-

mäß der geltenden Gefahrstoffverordnung übergeben. Im Fal-

le von Änderungen der Materialien und Gegenstände oder im 

Fall der Änderung der Rechtslage wird der Lieferant an MO-

SOLF unaufgefordert aktualisierte Datenblätter aushändigen. 

2. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin 

oder –frist) ist bindend. Vorzeitige Lieferungen sind nicht zu-

lässig, soweit nicht Anderweitiges vereinbart ist. 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, MOSOLF unverzüglich schriftlich 

oder in Textform zu informieren, wenn Umstände eintreten 

oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehal-

ten werden kann.  

4. Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu 

erfolgen hat, auf Grund des Vertrages bestimmen, so kommt 

der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass 

es hierfür einer Mahnung von MOSOLF bedarf.  

5. Im Falle des Lieferverzugs stehen MOSOLF uneingeschränkt 

die gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktritts-

rechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leis-

tung nach fruchtlosem Ablauf einer von MOSOLF schriftlich 

oder in Textform gesetzten angemessenen Nachfrist.  

6. MOSOLF ist berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorhe-

riger Androhung oder Vorbehalt in Schrift- oder Textform ge-

genüber dem Lieferanten im Einzelfall für jede angefangene 

Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 

%, maximal in Höhe von 5 % des jeweiligen Auftragswertes 

zu verlangen. Die geleistete Vertragsstrafe ist auf den vom 

Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. 

Mosolf behält sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis 

zur Schlusszahlung ausdrücklich vor.  

7. Der Lieferant ist zu Teillieferungen nicht berechtigt, soweit 

nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird. 

8. Die Gefahr geht, wenn Versendung an MOSOLF vereinbart 

worden ist, erst auf MOSOLF über, wenn MOSOLF die Ware 

an dem vereinbarten Bestimmungsort während der Öffnungs-

zeiten übergeben wird. 

9. Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung von MOSOLF seine Forderungen aus dem Ver-

tragsverhältnis an Dritte abzutreten.  

E Eigentumssicherung 

1. MOSOLF behält sich an den abgegebenen Bestellungen, 

Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten 

Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen 

oder anderen Unterlagen das Eigentum oder das Urheber-

recht vor. Der Lieferant darf sie ohne ausdrückliche Zustim-

mung von MOSOLF weder Dritten zugänglich machen, noch 
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sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder ver-

vielfältigen. Der Lieferant hat diese Unterlagen und eventuelle 

Kopien auf Verlangen von MOSOLF vollständig an MOSOLF 

zurückzugeben, wenn sie vom Lieferanten im ordnungsge-

mäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 

Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 

Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem 

Fall zu vernichten, mit Ausnahme einer Aufbewahrung im 

Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie mit Aus-

nahme der Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im 

Rahmen der üblichen Datensicherung. 

2. Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die MOSOLF dem 

Lieferanten zur Verfügung stellt oder die zu Vertragszwecken 

gefertigt und MOSOLF durch den Lieferanten gesondert be-

rechnet werden, bleiben im Eigentum von MOSOLF oder ge-

hen in das Eigentum von MOSOLF über. Sie sind vom Liefe-

ranten als Eigentum von MOSOLF kenntlich zu machen, 

sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden und Verlust jeglicher 

Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benut-

zen. Der Lieferant wird MOSOLF unverzüglich von allen nicht 

nur unerheblichen Schäden an diesen Gegenständen und de-

ren Verlust Mitteilung machen. Der Lieferant ist nach Auffor-

derung verpflichtet, diese Gegenstände im ordnungsgemäßen 

Zustand an MOSOLF herauszugeben, wenn sie vom Liefe-

ranten nicht mehr zur Erfüllung der mit MOSOLF geschlosse-

nen Verträge benötigt werden. 

3. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie 

sich auf die Zahlungsverpflichtung von MOSOLF für die jewei-

ligen Produkte oder Gegenstände beziehen, an denen sich 

der Lieferant das Eigentum vorbehält. Ein erweiterter oder 

verlängerter Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen. 

F Gewährleistung 

1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes: MOSOLF 

stehen bei Mängeln, seien es Sach- oder Rechtsmängel, un-

eingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die Gewähr-

leistungsfrist beträgt jedoch abweichend hiervon 36 Monate. 

2. Unabhängig von Ziffer 1. ist MOSOLF berechtigt, zunächst 

kostenlose Mängelbeseitigung oder Lieferung mangelfreier 

Liefergegenstände zu verlangen. Ist der Lieferant hiermit in 

Verzug, kann MOSOLF den Mangel selbst beseitigen und Er-

satz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. 

3. Etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen (Sachmän-

gel) sind rechtzeitig gerügt, wenn MOSOLF sie dem Lieferan-

ten innerhalb von 7 Arbeitstagen seit Eingang der Ware bei 

MOSOLF mitteilt. Versteckte Sachmängel sind jedenfalls 

dann rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 5 

Arbeitstagen nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt.  

4. MOSOLF verzichtet durch Abnahme oder durch Billigung von 

vorgelegten Mustern oder Proben des Lieferanten nicht auf 

seine Gewährleistungsansprüche. 

5. Mit dem Zugang der schriftlichen Mängelanzeige beim Liefe-

ranten ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 

gehemmt, bis der Lieferant die Ansprüche ablehnt oder den 

Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von 

Verhandlungen über die Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlie-

ferung und Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungs-

frist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut.  

6. MOSOLF ist berechtigt, einen Betrag von mindestens 5 % der 

vereinbarten Vergütung als Sicherheit für die Gewährleis-

tungsansprüche bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist ein-

zubehalten, sofern der Lieferant keine anderweitige Sicherheit 

im Sinne der §§ 232 ff. BGB in entsprechender Höhe stellt. 

G Haftung, Produkthaftung, Versicherung 

1. Der Lieferant haftet dem Grunde und der Höhe nach laut den 

gesetzlichen Bestimmungen, sofern in vorstehendem Ab-

schnitt F. zur Gewährleistung und nachfolgend in diesem Ab-

schnitt G. zur Produkthaftung nicht etwas anderes geregelt 

ist.  

2. Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder 

Sachschäden geltend gemachten Ansprüche, gleich welcher 

Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, die auf ein von ihm 

geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, unein-

geschränkt verantwortlich. Der Lieferant ist außerdem ver-

pflichtet, MOSOLF von der hieraus entspringenden Haftung 

vollumfänglich freizustellen. Sofern MOSOLF dazu verpflich-

tet ist, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten 

Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzufüh-

ren, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion ver-

bundenen Kosten. 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Betriebs-

haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von min-

destens € 10 Millionen abzuschließen und zu unterhalten, die 

zumindest das konventionelle Produkthaftpflichtrisiko ab-

deckt. Bei berechtigtem Interesse kann MOSOLF auch eine 

darüber hinaus gehende Deckung verlangen (z. B. erweiterte 

Produkthaftpflicht; Rückrufkostendeckung, Vermögensscha-

denshaftpflicht). Der Lieferant wird MOSOLF auf Verlangen 

jederzeit eine Versicherungsbestätigung, die nicht älter als 3 

Monate ist, vorlegen.  

H Schutzrechte 

1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit 

seiner Lieferung keine Schutzrechte Dritter in Ländern der 
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Europäischen Union oder anderen Ländern, in denen er Pro-

dukte herstellt oder vertreibt oder herstellen oder vertreiben 

lässt, verletzt werden. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, MOSOLF von allen Ansprüchen 

freizustellen, die Dritte gegenüber MOSOLF wegen der Ver-

letzung eines der in diesem Abschnitt H. Ziffer 1. genannten 

Schutzrechte erheben, sowie MOSOLF alle notwendigen 

Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruch-

nahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von 

einem Verschulden des Lieferanten, es sei denn, der Liefe-

rant weist nach, dass er die Schutzrechtsverletzung nicht zu 

vertreten hat und diese bei Anwendung der üblichen Sorgfalt 

auch nicht zum Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen. 

I Ersatzteile 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an MOSOLF 

gelieferten Produkten für einen Zeitraum von mindestens 10 

Jahren nach der Lieferung vorzuhalten, sofern nicht etwas 

Abweichendes vereinbart wird. 

2. Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für 

die an MOSOLF gelieferten Produkte einzustellen, zu veräu-

ßern oder an Dritte zu vergeben oder sonst zu verlagern, wird 

er dies MOSOLF unverzüglich nach dieser Entscheidung mit-

teilen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Diese Entscheidung 

muss im Falle der Einstellung der Produktion mindestens 6 

Monate vor der Einstellung der Produktion liegen. 

J Vertragsdauer, Kündigung 

1. Sofern die Parteien im Vertrag keine bestimmte Vertragslauf-

zeit vereinbart haben, gilt der Vertrag auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. 

2. MOSOLF kann den Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes außerordentlich und fristlos kündigen. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 

 der Lieferant fällige Lieferungen nicht leistet oder sonst 

in Schuldnerverzug gerät oder seine Lieferungen ein-

stellt oder ihm gegenüber das Insolvenzverfahren oder 

ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist 

oder ein solches Verfahren eröffnet wird oder die Eröff-

nung mangels Masse abgewiesen wird; 

 der Lieferant eine ihm vertraglich oder gesetzlich oblie-

gende Pflicht nach erfolglosem Ablauf einer angemes-

senen Frist zur Abhilfe oder nach erfolgloser Abmah-

nung weiterhin verletzt; 

 sich die Inhaber- oder Beteiligungsverhältnisse des Lie-

feranten ändern und die Fortsetzung der Zusammenar-

beit für MOSOLF im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit 

oder Zuverlässigkeit des Lieferanten oder aus Wettbe-

werbsgründen nicht zumutbar ist, insbesondere bei ei-

nem Erwerb von Anteilen am Unternehmen des Liefe-

ranten durch einen Wettbewerber von MOSOLF; oder 

 der Lieferant gegen die Compliance-Klausel dieser AEB 

in untenstehendem Abschnitt L. oder den dort genann-

ten Verhaltenskodex für Geschäftspartner verstößt. 

3. Etwaige sonstige Ansprüche oder Rechte von MOSOLF 

bleiben von der Ausübung des Kündigungsrechtes unberührt. 

4. Jede Kündigung hat schriftlich oder in Textform zu erfolgen. 

Maßgeblich ist der Zugang der Kündigung beim anderen Ver-

tragsteil. 

K Geheimhaltung 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung 

sowie sämtliche für diesen Zweck gestellten Informationen 

und Unterlagen – mit Ausnahme etwaiger öffentlich zugängli-

cher Informationen – für einen Zeitraum von 5 Jahren nach 

Vertragsschluss streng geheim zu halten und nur zur Ausfüh-

rung der Bestellung zu verwenden. Der Lieferant wird diese 

Informationen und Unterlagen nach Erledigung von Anfragen 

oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen um-

gehend an MOSOLF zurückgeben. Sie verbleiben Eigentum 

von MOSOLF. Die Informationen und Unterlagen dürfen Drit-

ten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden 

und nur mit schriftlicher Zustimmung von MOSOLF für Liefe-

rungen an Dritte verwendet werden. 

2. Ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von MOSOLF darf 

der Lieferant in Werbematerial, Broschüren, im Internet oder 

in anderen Medien nicht auf die Geschäftsverbindung mit 

MOSOLF hinweisen und für MOSOLF gefertigte Liefergegen-

stände nicht ausstellen. 

3. Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass seine etwaigen Unter-

lieferanten entsprechend diesem Abschnitt K. verpflichtet 

werden. 

 

L Compliance 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, den Verhaltenskodex für Ge-

schäftspartner von MOSOLF (nachfolgend „Geschäfts-

partnerkodex“ genannt) zu beachten und seine Führungskräf-

te, Mitarbeiter und etwaige Zulieferer zu dessen vollständiger 

Einhaltung anzuweisen. Der Lieferant verpflichtet sich seiner-



 
 

Seite 5 von 6 

seits, alle organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, die er-

forderlich sind, um die Einhaltung des Geschäftspartnerkodex 

und dieses Abschnitts L. durch seine Mitarbeiter und Zuliefe-

rer sicherzustellen und zu überwachen. Insbesondere müssen 

diese Vorkehrungen alle Erfordernisse und Anforderungen für 

ein faires Marktverhalten, für die Wahrung der sozialen Ver-

antwortung und des Arbeitsschutzes sowie in Bezug auf den 

Datenschutz und den Umweltschutz abdecken und erfüllen. 

Bei MOSOLF bekannten oder bekannt werdenden Verstößen 

gegen den Geschäftspartnerkodex wird MOSOLF in aller 

Konsequenz Gegenmaßnahmen definieren und umsetzen. 

Der aktuelle Geschäftspartnerkodex wird auf der Unterneh-

menswebseite www.mosolf-group.com veröffentlicht und steht 

dort zum aktuellen Abruf zur Verfügung. 

2. Der Lieferant ist insbesondere verpflichtet, alle menschen-

rechtlichen und umweltrelevanten Verpflichtungen des Liefer-

kettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) einzuhalten, insbe-

sondere unter Berücksichtigung der in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG 

definierten Begriffe des „menschenrechtlichen Risikos“ und 

des „umweltbezogenen Risikos“ (nachfolgend „Menschen-

rechts- und Umweltpflichten“ genannt). 

3. Der Lieferant hat seine Mitarbeiter und sonstiges Personal 

regelmäßig zu den Menschenrechts- und Umweltpflichten zu 

schulen und weiterzubilden. Sofern MOSOLF selbst Schulun-

gen und Weiterbildungen anbietet, soll der Lieferant seinen 

Mitarbeitern und sonstigem Personal ermöglichen, an diesen 

Schulungen teilzunehmen. 

4. Der Lieferant ist verpflichtet, MOSOLF oder einem von MO-

SOLF beauftragten Dritten (nachfolgend „Prüfer“ genannt) in 

regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro Jahr) oder 

auf Anfrage von MOSOLF oder des Prüfers relevante und ge-

eignete Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Über-

prüfung und Überwachung der Einhaltung der Menschen-

rechts- und Umweltpflichten durch den Lieferanten ermögli-

chen. Dazu gehören u.a. Informationen über tatsächliche oder 

potenzielle negative Auswirkungen des Lieferanten auf die 

Menschenrechte oder die Umwelt, Änderungen in der Ge-

schäftstätigkeit (z.B. aufgrund der Einführung neuer Produkte, 

Projekte oder eines neuen Geschäftsfeldes des Lieferanten), 

die zu einem wesentlich veränderten oder erweiterten Men-

schenrechts- oder Umweltrisikoprofil führen können, sowie In-

formationen über die Zulieferer des Lieferanten und deren 

Geschäftstätigkeit in der Lieferkette (wie in Ziffer 7. dieses 

Abschnitts L. definiert). MOSOLF kann die Einhaltung der 

Menschenrechts- und Umweltpflichten durch den Lieferanten 

überprüfen. Zu diesem Zweck gewährt der Lieferant MOSOLF 

oder dem Prüfer nach angemessener Vorankündigung wäh-

rend der üblichen Geschäftszeiten Zugang zu seinen Ge-

schäftsräumen. Dabei ist den berechtigten Geheimhaltungsin-

teressen des Lieferanten Rechnung zu tragen und sind des-

sen Geschäftsabläufe möglichst nicht zu beeinträchtigen. 

5. Im Falle tatsächlicher oder potentieller Verstöße gegen Men-

schenrechts- und Umweltpflichten des Lieferanten wird der 

Lieferant MOSOLF unverzüglich schriftlich über die tatsächli-

chen oder möglichen Verstöße informieren und unverzüglich 

geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen, um die Verstöße zu 

verhindern, zu beenden oder deren Ausmaß zu minimieren. 

Kann der Lieferant die Verletzung von Menschenrechts- und 

Umweltpflichten im eigenen Betrieb nicht in absehbarer Zeit 

beheben, kann MOSOLF vom Lieferanten verlangen, dass er 

sich aktiv an der gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung 

eines Aktionsplans zur Behebung der Verletzung beteiligt. 

Während der Umsetzung des Aktionsplans zur Behebung des 

Verstoßes oder zur Minimierung der Risiken eines Verstoßes 

gegen Menschenrechts- und Umweltpflichten kann MOSOLF 

die Durchführung des Vertragsverhältnisses vorübergehend 

aussetzen. 

6. Verstößt der Lieferant gegen wesentliche Menschenrechts- 

und Umweltpflichten, kommt er seinen Verpflichtungen aus 

den Ziffern 2. bis 6. dieses Abschnitts L. dauerhaft nicht nach 

oder behebt er Verstöße gegen Menschenrechts- und Um-

weltpflichten nicht innerhalb einer von MOSOLF oder im Akti-

onsplan gesetzten Frist, ist MOSOLF berechtigt, die Ver-

tragsverhältnisse und/oder die Geschäftsbeziehung mit dem 

Lieferanten mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder von 

ihnen zurückzutreten. Im Falle einer so schwerwiegenden 

Verletzung, die das Vertrauen in die zukünftige Erfüllung der 

Menschenrechts- und Umweltpflichten erschüttert, ist eine 

Abmahnung nicht erforderlich. Sonstige Ansprüche oder 

Rechte von MOSOLF bleiben hiervon unberührt. 

7. Der Lieferant hat die Menschenrechts- und Umweltpflichten, 

insbesondere die Pflichten aus den Ziffern 2. bis 6. dieses 

Abschnitt L., in den Verträgen mit seinen Zulieferern entlang 

der für MOSOLF relevanten Lieferkette (nachfolgend „Liefer-

kette“ genannt) weiterzugeben. Um Menschenrechts- und 

Umweltstandards in der Lieferkette zu etablieren, durchzuset-

zen und aufrechtzuerhalten, wird der Lieferant von seinen Zu-

lieferern verlangen, dass diese in ihren Verträgen mit ihren 

jeweiligen Zulieferern entlang der Lieferkette die in den Zif-

fern 2. bis 6. dieses Abschnitt L. genannten Verpflichtungen 

einhalten, und zwar einschließlich der Weitergabeverpflich-

tung entlang der Lieferkette. 

8. Der Lieferant haftet gegenüber MOSOLF für sämtliche Schä-

den, die MOSOLF aus einer Verletzung der Menschenrechts- 

und Umweltpflichten, insbesondere der in den Ziffern 2. bis 7. 

dieses Abschnitts L. genannten Verpflichtungen, entstehen. 

Sollte MOSOLF von einem Dritten oder aufgrund einer be-
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hördlichen Maßnahme in Bezug auf eine tatsächliche oder po-

tentielle Verletzung der Menschenrechts- und Umweltpflichten 

im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Lieferanten 

in Anspruch genommen werden oder eine Inanspruchnahme 

drohen, wird der Lieferant MOSOLF sowie deren jeweilige lei-

tende Angestellte, gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter auf 

eigene Kosten hiervon freistellen. 

M Teilnichtigkeit, Regelungslücken 

Sollte eine Bestimmung in diesen AEB oder eine Bestimmung im 

Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sons-

tigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejeni-

ge gesetzlich zulässige Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck 

der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung soweit wie 

möglich entspricht. Soweit diese AEB Regelungslücken enthalten, 

gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen wirksamen Rege-

lungen als vereinbart, welche die Vertragsparteien nach den 

wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck 

dieser AEB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke ge-

kannt hätten. 

N Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort für beide Seiten und ausschließlicher Gerichtsstand 

für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem 

Lieferanten, soweit dieser Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-

gen ist oder in der Bundesrepublik keinen allgemeinen Gerichts-

stand hat, und MOSOLF ist der jeweilige Sitz des Unternehmens 

der MOSOLF Gruppe, welches die streitgegenständliche Ware 

gekauft bzw. bestellt hat. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 

über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung 

unberührt.  

Hinweis: 

Der Lieferant nimmt davon Kenntnis, dass MOSOLF Daten aus 

dem Vertragsverhältnis nach der Europäischen Datenschutz-

grundverordnung (EU-DSGVO) zum Zwecke der Datenverarbei-

tung für die Anbahnung, Ausführung, Abwicklung und Beendi-

gung des Vertragsverhältnisses erhebt, nutzt, speichert und 

verarbeitet. MOSOLF behält sich das Recht vor, die Daten, soweit 

für die Vertragserfüllung erforderlich, auch Dritten (z.B. Versiche-

rungen) zu übermitteln. 

Stand: April 2024 


